
gemäß § 52 Abs. 1 KrW-/AbfG besitzt.

Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Urkunde.
Durch eine Überwachungsprüfung wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen 

der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) erfüllt sind.

Die Überwachungsprüfungen sind jeweils binnen 12 Monaten,
gerechnet ab dem Tag der u. g. letzten Überwachungsprüfung, durchzuführen.

ENTSORGUNGSFACHBETRIEB

für die abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten:

Einsammeln und Befördern
für die in der Anlage bezeichneten Abfallarten die Anerkennung als

für den Standort

auf Grundlage der Zustimmung des Ministeriums für Umwelt des Saarlandes
vom: 04.08.2005 • Az: E/4-64.1.10.1.1-175/05-Sr/HoÖ

Zertifizierungsstelle Sachverständiger

Saarbrücken, den:

Datum der 
Erstprüfung:

Zertifikats-
Registriernr.:

14.06.2005

05/05/272

Beförderer-Nr.: E95880810

23.10.2009

23.06.2009

13.12.2010

Datum der letzten
Überwachungsprüfung:

Dieses Zertifikat
ist gültig bis:

Wiemecker Feld 7 • D-59909 Bestwig

Wiemecker Feld 7 • D-59909 Bestwig

Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG

R

Die GZQ Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitäts- und Umweltmanagement-
Systemen mbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Zertif ikat
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